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Einleitung

Wie wird das Vermögen von Darlehensnehmern und
vertraglichen Sicherungsgebern geschützt?

Lautete die Titelfrage einfach: Wird das Vermögen von Darlehensnehmern
und vertraglichen Sicherungsgebern geschützt?, so wäre sie rasch zu beja-
hen. Im Kern war es bereits vor der Schuldrechtsreform Gewohnheitsrecht,
dass Darlehensnehmer und vertragliche Sicherungsgeber Schutz (auch)
gerade aufgrund dieser ihrer durch Vertrag oder dessen Anbahnung
begründeten Stellung genießen: Der Darlehensnehmer, der wegen einer
auf dem Fußboden einer Bankfiliale liegenden, wenngleich wohl nur in
Lehrbüchern allgegenwärtigen Bananenschale ausgleitet, hat nicht nur
Ansprüche aus deliktischer Verkehrssicherungspflicht gegen die Bank. Viel-
mehr kommt der Anspruch aus culpa in contrahendo oder aber positiver
Forderungsverletzung hinzu. Dasselbe gilt für den Bürgen, dem aus gleich-
er Ursache am selben Ort ein Sturz widerfährt, sei es auf dem Weg zur
Unterschrift unter der Bürgschaftsurkunde, sei es bei späterer Gelegenheit.
In §§ 280 Abs. 1 S. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 2, 276, 278 BGB (bisher culpa
in contrahendo) bzw. allein § 280 Abs. 1 S. 1 BGB (bisher positive Forde-
rungsverletzung) ist dieser Anspruch seit dem 1. Januar 2002 kodifiziert. 

Auch das Vermögen wird dort geschützt. Weit weniger gewiss ist aber, wie
im Einzelnen dieser jetzt gesetzlich, zuvor gewohnheitsrechtlich aner-
kannte Schutz wirkt und wie weit er reicht, wenn es nicht um absolute
Rechte wie Körper, Leben oder Eigentum geht, sondern um das Vermögen.
Ebenfalls wenig geklärt ist, wie er sich zum Inhalt der betroffenen Ver-
träge (im wesentlichen Darlehensvertrag und Sicherungsvertrag) und zu
den hierfür einschlägigen Rechtsnormen verhält: Wo beginnt dieser Ver-
mögensschutz, wann kommt es auf ihn überhaupt an?

Diese Fragen können derzeit allgemeingültig und erschöpfend nicht
beantwortet werden. In dieser Arbeit wird versucht, sie in einigen ihrer
denkbaren Varianten zu beantworten: 

Im ersten Teil geht es um das Verhältnis der Darlehensforderung zum
finanzierten Rechtsgeschäft. Es entspricht dem Interesse des Darlehens-
nehmers, im Falle von Mängeln (hier verstanden im weiten, untechnischen
Sinn) des finanzierten Rechtsgeschäfts auch die sein Vermögen beein-
trächtigenden Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag loszuwerden.
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Die Bank wiederum ist, von Ausnahmen abgesehen, eben nicht auch Partei
des finanzierten Rechtsgeschäfts, und ihr wirtschaftliches Interesse geht
gerade dahin, sich vom rechtlichen und wirtschaftlichen Schicksal des
finanzierten Rechtsgeschäfts so fern wie möglich zu halten. Je nachdem, ob
es bei dieser Distanz bleibt, schlagen Mängel des finanzierten Rechtsge-
schäfts auf den Darlehensvertrag durch. Untersucht wird folgendes Pro-
blem: Wird das Interesse des Darlehensnehmer geschützt, bei Mängeln des
finanzierten Rechtsgeschäfts nicht (mehr) aus dem Darlehensvertrag in
Anspruch genommen zu werden? Diese Untersuchung bezieht sich im
Wesentlichen auf den Bankkredit1, wenngleich keinesfalls ein Sonderrecht
für Banken postuliert werden soll. Jedoch ist die wirtschaftliche Bedeutung
des Bankkredites besonders hoch; auch ist der Bankkredit nebst den ihn
begleitenden Abreden Kern von Rechtsprechung und Literatur zum Kredit-
sicherungsrecht.

Im zweiten Teil geht es um den Zusammenhang zwischen Darlehensforde-
rung und vertraglichem Sicherungsrecht. Dort rückt ein weiterer Konflikt
ins Blickfeld:

Der Sicherungsgeber hat ein vermögenswertes Interesse daran, seine
Sicherheit ungeschmälert möglichst rasch zurückzuerhalten.

Dem Interesse des Sicherungsnehmers hingegen entspricht es, das Siche-
rungsrecht möglichst umfänglich in den Dienst seines wirtschaftlichen Han-
delns zu stellen. Ein hieraus abgeleitetes Ziel des Sicherungsnehmers ist es,
den Haftungsbereich des Sicherungsrechts auf allen denkbaren Wegen zu
erweitern. 

Die angesichts dieser divergierenden Interessen zu untersuchenden Fragen
lauten: Wo sind die Grenzen des Haftungsbereichs eines Sicherungsrechts?
Darf der Sicherungsnehmer diese Grenzen erweitern? Hat der Sicherungs-
geber Einfluss auf diese Grenzen? Und: Haben womöglich (auch) Dritte
einen solchen Einfluss? Können diese Grenzen allein anhand der Siche-
rungsabrede bestimmt werden?

Das nichtakzessorische Sicherungsrecht2 steht im Mittelpunkt. Die Darstel-
lung orientiert sich nicht primär an den einzelnen Arten von Sicherungs-
rechten; gemäß dem gewählten Blickwinkel wird nicht notwendig jegliche
Art von Sicherungsrecht thematisiert. 
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1 „Bank“ steht im folgenden synonym für Kreditinstitut, § 1 KWG.
2 Vgl. unten FN 7.



Im dritten Teil wird die Durchsetzung des Sicherungsrechts untersucht. In
diesem letzten Teil geht es ausschließlich um den zeitlich letzten, etwa als
Verwertungsphase3 zu bezeichnenden Abschnitt der Existenz eines Siche-
rungsrechts. Der Gang der Darstellung folgt insofern dem zeitlichen Ablauf
der Existenz4 eines Sicherungsrechts, wenn auch bereits im zweiten Teil
Probleme dieser letzten Phase eine Rolle spielten. Dort wurden die Gren-
zen des Haftungsbereichs ermittelt. Die Untersuchung konzentriert sich im
letzten Teil indessen auf die Frage, ob der Sicherungsnehmer innerhalb
dieser Grenzen über geschriebenes Recht hinaus zum Schutze des Siche-
rungsgebers und dessen Vermögens Regeln unterworfen ist, wenn er das
Sicherungsrecht verwertet.

Die Titelfrage kehrt also mehrfach wieder. Gleichsam entlang einer zen-
tralen Blickachse soll das rechtliche Schicksal von gesicherter Darlehensfor-
derung und Sicherungsrecht verfolgt werden. 

Es soll auf diese Weise versucht werden, einen Beitrag zu einem gedachten
„Allgemeinen Teil des Kreditsicherungsrechts“5 zu leisten.6

3 Dieser letzte Zeitabschnitt der Existenz eines Sicherungsrechts kann mit Becker-
Eberhard, § 11 (S. 251 ff.) terminologisch weiter unterteilt werden in eine „Aus-
übungsphase“ und eine „Befriedigungsphase“. 

4 Becker-Eberhard a.a.O. teilt diese Existenz in fünf Phasen ein: Errichtungs- oder
Entstehungsphase, Sicherungsphase, Rückabwicklungsphase, Ausübungsphase und
Befriedigungsphase.

5 So die Formulierung bei Weber EWiR 1993, 1149, 1150. 
6 Struck JZ 1975, 84, 87 zum derart gesteckten Ziel: Wie bei den wohl weitaus 

meisten juristischen Arbeiten eher „Umdefinition alter und Zuschreibung neuer
Funktionen“ als „Erfindung neuer Begriffe“.
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